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Einleitung

Es scheint klar zu sein: für gerichtliche Auseinandersetzungen zwi‐
schen einer GmbH und ihrem Geschäftsführer sind nicht die Arbeits‐
gerichte, sondern die Landgerichte und dort insbesondere die Kam‐
mern für Handelssachen zuständig. Denn bekanntlich werden vor den
Arbeitsgerichten nur individualrechtliche Streitigkeiten zwischen Ar‐
beitnehmer und Arbeitgeber verhandelt.

Der Geschäftsführer ist aber gesetzlicher Vertreter der GmbH, die
als juristische Person nur durch ihre Organe handlungsfähig ist. Und
aus der Regelung in § 5 Abs. 1 S. 3 ArbGG geht vermeintlich eindeutig
hervor, dass – zumindest im Rahmen des Arbeitsgerichtsgesetzes –
Personen die kraft Gesetzes, Satzung oder Gesellschaftsvertrages allein
oder als Mitglied des Vertretungsorgans zur Vertretung der juristi‐
schen Person oder Personengesamtheit berufen sind, nicht als Arbeit‐
nehmer gelten.

Die materiell-rechtliche Einordung des Geschäftsführers als Ar‐
beitnehmer der GmbH ist hingegen eine klassische Kontroverse an der
Schnittstelle zwischen Arbeits- und Gesellschaftsrecht. Die Frage, ob
der Geschäftsführer immer, im Einzelfall oder nie als Arbeitnehmer
seiner GmbH tätig ist, war bereits vielfach Diskussionsgegenstand in
Rechtsprechung und Literatur und mehrfach Untersuchungsgegen‐
stand juristischer Dissertationen.1

Das Problem würde sich vielleicht nicht stellen, wenn dem ehrgei‐
zigen Ziel in Art. 157 Abs. 2 WRV und den nachfolgenden Bemühun‐
gen um Schaffung eines allgemeinen Arbeitsgesetzes nachgekommen

1 Siehe nur: Brachert, Organmitgliedschaft und Arbeitnehmerstatus; Diller, Gesell‐
schafter und Gesellschaftsorgane als Arbeitnehmer; Groß, Das Anstellungsverhältnis
des GmbH-Geschäftsführers im Zivil, Arbeits-, Sozialversicherungs- und Steuer‐
recht; Kuhn, Abgestuftes Arbeitsrecht am Beispiel des abhängigen GmbH-Ge‐
schäftsführers (mit europäischen Bezügen); Namendorf, Der arbeitsrechtliche Status
von GmbH-Geschäftsführern.
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